
Wir erinnern daran, dass gemäß Art. 36 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2021/1059 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über die Interreg-Zusammenarbeit die Projektbegünstigten – 

einschließlich der Begünstigten von Kleinprojekten – verpflichtet sind, über die Unterstützung aus 

Mitteln der Europäischen Union (EU) zu informieren. 

In der Praxis bedeutet dies, dass alle Informations- und Kommunikationsmaßnahmen im Rahmen des 

Projekts entsprechend gekennzeichnet werden müssen. 

    Was muss gekennzeichnet werden? 

• Projektveranstaltungen und Events, 

• Informations- und Werbematerialien (z. B. Veröffentlichungen, Pokale, T-Shirts), 

• Internetseiten und soziale Medien, 

• Werbeartikel. 

    Wie sollte die Kennzeichnung erfolgen? 

Die Materialien sollten das Emblem der Europäischen Union sowie einen Hinweis auf die 

Kofinanzierung des Projekts aus dem Interreg-Programm und das Logo der Euroregion enthalten. 

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in den Richtlinien für den Kleinprojektefonds (FMP), Punkt 

9: https://www.euroregion-viadrina.pl/files/pl_wytyczne_fmp_11_2025.pdf 

Die Kennzeichnung sollte gut lesbar, deutlich sichtbar und – soweit möglich – dauerhaft angebracht 

sein, sodass während der Veranstaltung oder bei der Nutzung der Materialien klar erkennbar ist, dass 

das Projekt mit Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt wird. 

Die angemessene Form der Förderung besteht darin, das Interreg-Programm durch die Verbreitung 

seines Namens und Logos bekannt zu machen, beispielsweise mithilfe von Plakaten, die das Programm 

bewerben. Solche Plakate sind im Büro der Euroregion erhältlich. 

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass die Kennzeichnung der Europäischen Union nicht kleiner sein 

darf als die Logos anderer Einrichtungen, die auf Materialien oder während der Veranstaltung 

erscheinen. 

      Die ordnungsgemäße Kennzeichnung von Projekten ist ein wichtiger Bestandteil der 

Projektumsetzung und kann im Rahmen der Projektabrechnung überprüft werden. 

Durch korrekt und sichtbar gekennzeichnete Veranstaltungen sowie Materialien, die im Rahmen der 

Projekte entstehen, zeigen wir gemeinsam die Ergebnisse der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, 

die mit Unterstützung der Europäischen Union umgesetzt wird.  
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